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Betrifft: Straßenreinigung in der Gemeinde Langerwehe;



hier: Reinigung der Gehwege, Straßenrinnen und Fahrbahnen

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen,

nach der Wachstumsperiode in den Monaten Mai und Juni wird jetzt wieder besonders deutlich, dass viele Straßen im Gemeindegebiet in den Gehwegbereichen, den Straßenrinnen und den Fahrbahnen in verkehrsberuhigten Bereichen  durch Unkraut- und Graswuchs teilweise sehr stark verunreinigt sind.
Für die ordnungsgemäße Reinigung der Bürgersteige, Straßenrinnen, Fußwege und Verbindungswege ist nicht die Gemeinde verantwortlich, sondern der jeweilige Eigentümer des anliegenden Grundstücks bzw. der von ihm beauftragte Mieter, Hausmeister oder eine Fachfirma. 
Zur Klarstellung ist nachstehend der entsprechende Satzungstext als Auszug aufgeführt:
§ 3 

Umfang der übertragenen Straßenreinigungspflicht
(1) Die Reinigungspflicht hinsichtlich der Fahrbahn (einschl. der Straßenrinne) erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmitte. Ist nur auf einer Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht auf die gesamte Straßenfläche. Die Fahrbahnreinigung umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Beseitigung von Laub, Unkraut und sonstigem Grün in der Straßenrinne und sonstigen Verunreinigungen wie z.B. tierische Exkremente, Zigarettenschachteln und sonstige Verpackungen.
(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. 1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Beseitigung von Laub und  sonstigem Grün zwischen den Platten, Pflastersteinen bzw. aus Schadstellen  aus der Oberfläche herauswachsendem Unkraut und sonstigem Grün sowie sonstigen Verunreinigungen wie z.B. tierische Exkremente, Zigarettenschachteln und sonstige Verpackungen.
(3) Fahrbahnen und Gehwege sind innerhalb der letzten drei Tage des nach § 2 Abs. 1 festge​legten Reinigungszeitraums zu säubern. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. pp.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn die ordnungsgemäße Reinigung der Gehwege, Straßenrinnen und Fahrbahnen, sofern noch nicht geschehen, baldmöglichst und zukünftig regelmäßig durchgeführt  würde.


Weiterhin können alle Bürgerinnen und Bürger natürlich auch einen wichtigen Beitrag zur Sauberkeit unserer Gemeinde wie folgt beitragen: 
• Nichts achtlos wegwerfen, sondern die Abfallbehälter benutzen,

• Müll nicht an Containerstandplätzen liegen lassen,

• als Hundebesitzer den Hundekot entfernen,

• Hausmüll nicht in öffentliche Papierkörbe einfüllen,

• Bioabfälle, Rasenschnitt pp. nicht auf Grünstreifen, Bahnböschungen, Wald- oder
  Wiesenflächen, sondern über die Biotonne entsorgen, sofern eine Eigenkompostierung

   nicht erfolgt.
Bitte helfen Sie mit, dass durch eine ordnungsgemäße Reinigung  sich alle Ortschaften in der Gemeinde wieder in einem gepflegten Zustand darstellen können.

Langerwehe, den 10. Juli 2008
Mit freundlichen Grüßen




In Vertretung

gez. Heinen
    (Peter Heinen - GVD)








Besuchszeiten:
Montag - Freitag
 8.00 - 12.00 Uhr


Bankverbindung:
SK Düren, Kto.-Nr.  1 300 110

Dienstag

14.00 - 16.00 Uhr




(BLZ 395 501 10)

Donnerstag

14.00 - 17.45 Uhr




Postgiroamt Köln Nr. 107 98-50

- oder nach Vereinbarung -






(BLZ 370 100 50)


